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Diskriminierung und kein Ende
zur Lage jugendlicher Migrantinnen

Marcus Lippe

as lange währt, wird: endlich
gut. So könnte mensch den-
ken, wenn er/sie die überfälli-

ge Reform des Staatsbürgerschaftsrechtes
als Verbesserungfür die Lebenslage der
hier lebenden MigrantInnen betrachtet.
Dabei kommtsie nur einem Teil der rund
1,75 Millionen jugendlichen MigrantIn-
nen zugute, die zur Zeit in Deutschland
leben.' Laut dem rot-grünen Koalitions-
vertrag sollen Jugendliche und Kinder,
die entweder fünf Jahre und länger hier
sind oder der dritten sowie der soge-
nannten zweiten Generation von Inlän-
derInnen mit ausländischen Paß angehö-
ren, nun einen Anspruch auf einen
deutschen Paß haben, auch wenn sie
noch einen Paß des Herkunftslandes
besitzen. Die „2. Generation‘ meint da-
bei Kinder, deren Eltern vor dem 14.

Lebensjahr nach Deutschlandeingereist
sind.
Damit wäre der erste Schritt getan,

auch rechtlich derTatsache Rechnungzu
tragen, daß Deutschland ein Ein-
wanderungsland ist. Vor allen Dingen
den in Deutschland geborenenJugendli-
chen würde ein wenig das Gefühl ge-
nommen, daß sie nicht Teil dieser Ge-

sellschaft sind. Endlich wäre diesem Teil
der Jugendlichen die Furcht genommen,
abgeschoben zu werden. Die Rechtsun-

sicherheit des unklaren Aufenthaltsstatus
hat bei manchen Jugendlichen zu einer
absurden „Doppelplanung” in ihren
Lebensentwürfen geführt: Einerseits der
Wunsch,sich in Deutschland eine Exi-
stenz aufzubauen, andererseits der Ge-
danke, bei der Berufswahl auch darauf
zu achten, ob sie mit ihr auch im

Herkunftsland Berufschancenhätten, ob-
wohl sie meist das Herkunftsland nur
aus dem Urlaub kennen.?
Leider tut die Bundesregierung nun

aber so, als ob sich mit der Reform des

Staatsbürgerschaftsrechtes die restrikti-

ve, ausländerfeindliche Politik der kon-
servativen Regierung erledigt hätte. Die
genannte Reform ist die einzige Verän-
derung im Bereich der „Ausländer-
politik“. Gerade Kinder und Jugendliche
mit deutschem Paß, aber ausländischer
Herkunft werden bei der Bildung be-
nachteiligt oder durch die Polizei krimi-
nalisiert.

Außerdem wird mit der Reform die

Teilung der MigrantInnen zwischen de-
nen, die’ schon länger als acht Jahre
(dann fünf Jahre) hier leben oder EU-

BürgerInnen sind, und solchen, deren

Aufenthaltsdauer kürzer ist, weiter ver-

festigt. Die Unterscheidung zwischen
„guten“ und „bösen“ MigrantInnen wird

damit weiter festgeschrieben. Immer

noch gibt es viele Kinder und Jugendli-
che, die keinen deutschen Paß besitzen

und weiterhin dem restriktiven Aus-

länderrecht unterworfen sind. Noch

schlimmer stellt sich die Situation für

Flüchtlingskinderdar.

Flüchtlingskinder

WennFlüchtlingskinderallein einreisen,
kommtes immerwiedervor, daß sie von
den Behörden gegenihren Willen sowie
ohne kindgemäße Beratung und Betreu-
ung abgeschoben werden. Besonders
begünstigt wird dies durch das Flughafen-
verfahren, welches ein beschleunigtes

Asylverfahren vorsieht. Bereits nach
zwei Tagen kannein offensichtlich un-
begründeter Asylantrag abgelehnt wer-
den. Der/dem Asylbewerberln bleiben
dann noch drei Tage, um Widerspruch
gegen die Entscheidung einzulegen. Be-
reits bei Erwachsenenfehlt es häufig an
der angemessenenrechtlichen Beratung,
bei alleinreisenden Kindern sieht es
nicht:besser aus. Während des gesamten
Verfahrens sind sie am Flughafen unter-
gebracht.

Aber auch bei Kindern, die mit ihren
Eltern geflüchtet sind und deren Asyl-
verfahren läuft oder die den Status der
Duldung haben, hat sich die Situation
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mit der Einführung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes? erheblich verschlech-
tert. Geduldet werden alle, die aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
nicht ausgewiesen werden können. So
zum Beispiel, weil das Herkunftsland

die Einreise verweigert. Genauso wie
die Erwachsenen leiden Kinder und
Jugendliche unter der Tatsache, daß sie
nach dem Gesetz nur eine auf 80 %
reduzierte Sozialhilfe und diese in erster
Linie in Form von Gutscheinen und
Sachleistungen erhalten. Bis zum 7.
Lebensjahr steht den Flüchtlingskindern
Sozialhilfe in Höhe von 220 Mark zu,
danach 310 Mark bis zur Volljährigkeit.
Dann bekommensie den vollen Satz von

400 Mark pro Monat. Lediglich ein
Taschengeld von 40 Mark wird davonin
Geld ausgezahlt.

Geradedie Gutscheinregelunghatsich
dabei im Alltag als besonders diskrimi-
nierend herausgestellt. Die Asylbewer-
berInnen oder Flüchtlinge bekommen
die Gutscheine nur über festgesetzte
Beträge, meist in Höhe von 50 oder 100
Mark. Diese müssen nun auf den Pfen-
nig genau ausgegeben werden, da eine
Rückgabe von Wechselgeld nicht vorge-
sehen ist. Außerdem kann mit dem

Gutschein nurin bestimmten Geschäften
eingekauft werden. Meistens ist das
nicht Aldi. Selbst wenn der Flüchtling
dann das richtige Geschäft aufgesucht
hat, kommt es häufig an der Kasse zu
Schwierigkeiten, wenn die KassiererIn-

nen im Umgang mit den Gutscheinen
verunsichert sind und dann den/die
GeschäftsführerIn rufen. Für einen Ju-
gendlichen, der im Supermarkt etwas
kauft und die deutsche Sprache kaum
versteht, erscheintdiese Situation bereits

als Tortur. Mensch kann dann nur hof-

fen, daß er/sie sich bei der Zusammen-

stellung seines/ihres Einkaufswagens
nicht verrechnethat.

Visumspflicht und
Ausweisungsgrund

    

 

   

  

  
   

 
  

Während Flüchtlingskindern
schon materiell das Gefühl
gegeben wird, in Deutsch-

land unerwünschtzu sein,

geschieht dies bei Kin-
dern und Jugendlichen, die
eine Aufenthaltserlaubnis oder
-berechtigung besitzen, wesentlich
subtiler. Seit dem 11. Januar 1997
müssen sich alle Jugendlichen und
Kinder unter 16 Jahren mit einem
Paß aus Jugoslawien, Marokko, der

Türkei und Tunesien ihren Aufent-
halt in Deutschland genehmigen

lassen — unabhängig davon, ob sie
in Deutschland geboren wurden
oder nicht. Vorher waren die jun-
gen MigrantInnen aus den genann-

ten Ländern von der allgemeinen &%
Genehmigungspflicht nach $ 3 Abs.1

 

Ausländergesetz (AuslG) zum

Zwecke eines einfacheren Fa-
miliennachzuges befreit. Ne-
ben der Tatsache, daß nun eine
weitere bürokratische Hürde
für den Nachzug aufgebaut
worden ist, wird den bereits
hier geborenen MigrantInnen
deutlich gezeigt, daß sie nicht
Teil der Gesellschaft sind, ob-

wohl sie häufig keine andere
Gesellschaft kennen.
Für eine zusätzliche Verun-

sicherung sorgt nicht nur bei
Erwachsenen, sondern auchbei

Kindern und Jugendlichen die

erneute Verschärfung des Aus-

weisungsrechtes vom 31. Ok-
tober 1997.* Zwar bleibt der
besondere Ausweisungsschutz
für Minderjährige des $48
Abs. 2 AusIG unberührt, wird
aber durch die Neuregelung

des $47 Abs. 1 und 2 AusIG de

facto stärker beschränkt. Nach
$ 48 Abs.2 AusIG darf ein/e

MinderjährigeR nicht abge-
schoben werden, bei dem/der

ein sorgeberechtigtes Eltern-
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   teil sich rechtmäßig in Deutsch-
land aufhält.
Nur wenn der/die Minderjährige we-

gen serienmäßiger Begehungnicht uner-
heblicher vorsätzlicher Straftaten, we-
gen schwerer Straftaten oder einer be-
sonders schwerer Straftat rechtskräftig
verurteilt wordenist, wird er/sie ausge-
wiesen. Ob ein solcher Fall vorliegt,
wird nun auch nach $ 47 Abs. I und 2

beurteilt, der die Muß-Ausweisung für
Erwachsene regelt.° Diese wiederum
wurde verschärft. Zum einen wurde das

Strafmaß, zu dem mensch verurteilt

werden muß, um abgeschoben zu wer-

den, von fünf auf drei Jahre herabge-

setzt, zum anderen wurdeeine Verurtei-

lung wegen Landfriedensbruchsnach $8$
125, 125a Strafgesetzbuch (StGB) als

weitererAusweisungsgrund hinzugefügt.
Einfacher Landfriedensbruch

reicht allerdings „nur“ aus,
wenn zusätzlich eine vor-

sätzliche Straftat im Rah-
men einer verbotenen öf-
fentlichen Versammlung

begangen wurde. Das
Demonstrationsrecht
der InländerInnen
ohne deutschen Paß

wird dadurch stark

eingeschränkt, selbst

wenn sie hier bereits
seit Jahrzehnten leben

oderhier geboren sind.
Eine weitere Dimensi-

on der Abschiebungsmö-
glichkeit zeigt exemplarisch
der Fall des 14-jährigen
„Mehmet“.$ Dieser, ob-
wohl in Deutschland ge-

boren, wurde im November 1998 abge-

schoben. Er hatte im strafunmündigen
Alter über 60 Straftaten begangen. Weil
er wegenseiner Strafunmündigkeit nicht
bestraft werden konnte, sollte er abge-

schoben werden.
Den Ausweisungsschutz des $48

Abs. 2 AuslG versuchten die Behörden
dadurch zu umgehen, daß die Eltern
wegen „Verletzung der Erziehungs-
pflichten“ gleich mit abgeschoben wer-
den sollten. Dies scheiterte aber, weil

selbst dem bayrischen Verwaltungsge-
richtshof (VGH) diese Form derjuristi-
schen Trickserei zu kraß war. Die Ver-
nachlässigung der Aufsichtspflicht ist
keine schwerwiegende Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Mittlerweile war der inzwischenstraf-
mündige „Mehmet“ aber wegen weiterer
Delikte zu einer Jugendstrafe von einem
Jahr verurteilt worden. Nun verweigerte
die Ausländerbehörde ihm die Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis. Der Aus-
weisungsschutz des $ 43 Abs. 2 AusIG
verlangt zwar, daß wegen einer beson-
ders schwerenStraftat verurteilt worden
sein muß, der VGHaberläßt aber auch
schon einen „nicht nur geringen Verstoß
gegen die Rechtsvorschriften“ zu.’
„Mehmets“ Versuche, gegen den Voll-

Anmerkungen:
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zug der Ausweisung einstweiligen
Rechtsschutz zu erlangen, scheiterten
vor dem Verwaltungsgericht, dem VGH
und schließlich auch vor dem Bundes-
verfassungsgericht.*
Die Hilflosigkeit deutscher Behörden

im Umgang mit jugendlichen Mehrfach-
täterInnentrifft hier auf die restriktiven
Regelungen im Ausländerrecht. Wäh-
rend die Behörden deutsche Jugendliche
häufig in die Psychiatrie abschieben,
werden diejenigen ohne deutschen Paß
einfach ins Herkunftsland zurückge-
schickt, auch wenn das Problem hausge-
macht ist, weil die Jugendlichen hier

geborensind. Der postulierte Erziehungs-
gedanke im Jugendstrafrecht spielt die-
sen Fällen keine Rolle mehr.

Kriminalisierte Jugendliche

Gleichzeitig kommt der Verdacht auf,
daß vom Anzeigeverhalten der Bevölke-
rung über den Umgangder Polizei bis
hin zur Verurteilung durch RichterInnen
Jugendliche ohne deutschen Paß diskri-
miniert und kriminalisiert werden.
Als erster Diskriminierungsfaktor ist

die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)

zu nennen. Diese suggeriert, daß männli-
che Jugendliche und junge Männeraus-
ländischer Herkunft zwischen 14 und 30
Jahren krimineller seien als Deutsche,
weil ihr Anteil an den Tatverdächtigen
überproportional zu deren Bevölkerungs-
anteil ist.?
Der geringe Aussagegehalt dieser Ge-

genüberstellung wird von PolitikerInnen
der C-Parteien und Teilen der Medien,
die sich an der Ausländerhetze beteili-
gen, gern verschwiegen. Dabei weisen
KriminologInnen immer wieder darauf
hin, daß die Zahl der „ausländischen

Tatverdächtigen‘““ fast nichts über die
tatsächliche Kriminalität von Migran-
tInnen aussagt, da zum Beispiel weder
kriminelle TouristInnen ausgeklammert
werden, die nichtTeil
der Wohnbevölke-
rung sind, noch die

Tatsache berück-
sichtigt wird, daß =

strafrechtlich rele-
vante Verstöße ge-
gen das Ausländerge-
setz häufig nur von Men-
schen ohne deutschen Paß
begangen werden können. '"
Die Statistik der „Auslän-

derkriminalität‘“ vermittelt
zwarnicht die tatsächliche Kri-
minalitätsrate dieser Bevölke-

rungsgruppe, kann aber helfen,
das Ausmaß ihrer Kriminal-
isierung aufzuzeigen. Bei einem
Vergleich der tatverdächtigen
„AusländerInnen“ mit Verurteilten
von Menschenohne deutschen Paß
fällt auf, daß „AusländerInnen“ er- IN

heblich seltener verurteilt werdenals

  

 

    

   
   

Deutsche.!! Diese Diskrepanz in der
Verurteilungsquote betrifft alle Men-
schen ohne deutschen Paß, ist aber bei
Jugendlichen besonders hoch.

Erhöhte Kontrolldichte

Aus diesem Befund wurde die These
entwickelt, daß in der Bevölkerung eine

erhöhte Anzeigebereitschaft gegenüber
Menschen ohne deutschen Paß besteht,
die auf eine Polizei trifft, welche durch
Vorurteile gegenüber „AusländerInnen“
geprägtist und eine erhöhte Bereitschaft
aufweist, diese häufiger zu kontrollieren

oder wegen Bagatelldelikten zu verfol-
gen.'? Einige Indizien sprechen für die
Richtigkeit dieser These:

In Nordrhein-Westfalen wurden in den
Jahren 1986 bis 1989 in jährlichem
Abstand in der Sekundarstufe I und ab
1989 auchin der Sekundarstufe II in drei
strukturtypischen Gebieten mit Hilfe
von Fragebögen Kinder und Jugendliche
anonym befragt, ob sie in den letzten 12
Monatenstrafrechtliche Handlungen, wie
zum Beispiel Körperverletzungen, Sach-
beschädigungen oderillegalen Drogen-
konsum begangenhätten.'? Dabeistellte
sich heraus, daß Jugendliche ohne deut-
schen Paß etwa 10 % höher belastet
waren als Deutsche. Die Kriminalitäts-
belastung für diese Gruppe lag laut
polizeilicher Kriminalstatistik für das
Jahr 1989 aber zwischen 200 % bis
250 % höher. Diese Studie legt also
nahe, daß die Kontrolldichte bei „aus-

ländischen“ Jugendlichen wesentlich hö-
herliegt.
Unklar bleibt aber, ob diese von der

Bevölkerung ausgeht odervon der Poli-
zei oder von beiden. Für ein erhöhtes
Anzeigenverhalten spricht im Bereich
der Jugendkriminalität, daß deutsche
Jugendliche wesentlich häufiger von
Amts wegen, d.h. PolizeibeamtInnen

auffielen als junge „AusländerlIn-
nen“.'* Im Umkehrschluß sind
junge Menschen ohne deut-
schen Paß wesentlich stärker
dem Strafverfolgungsdrucksei-

tens der Bevölkerung ausgesetzt.
Dies bestätigt auch eine Umfrage

unter PolizistInnen, die gerade im
Bereich der Bagatelldelikte eine erhöh-
te Bereitschaft zur Anzeige in der
Bevölkerungzu erkennen meint." Ur-

sachen dafür werdenin der geringeren
Hemmschwelle gesehen, Menschen
ausländischer Herkunft anzuzeigen,
weil einerseits von ihnen als „Gä-
sten‘ eher erwartet wird, sich unauf-

fällig zu verhalten, ihnen anderer-

seits auf Grund der sozialen und
kulturellen Distanz weniger Verständ-
nis bei Bagatelldelikten entgegenge-
bracht wird. Die soziale Distanz kommt
dabei durch den überproportionalen
Anteil von MigrantInnen an der Unter-
schicht zustande. Jugendliche sind
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davon immerstärker betroffen. In Nie-
dersachsen hat die Zahl der Sozialhilfe-
empfängerInnen ohne deutschen Paß in

der Altersgruppe der 15-21jährigen von
1988 bis 1992 von 21,6 % auf 38,7 %
zugenommen.'* Dies erhöht die An-
zeigebereitschaft zusätzlich, weil die

Opfer befürchten, daß sie für ihren
Schaden keinen materiellen Ausgleich
erhalten. Weiterhin spielt das Vorurteil
eine Rolle, daß „Ausländer“ kriminell
seien, was durch die PKS auch noch
scheinbar bestätigt wird.
Als ein Indiz für die erhöhte Verfol-

gungsbereitschaft der Polizei bzw.
Kontrolldichte durch diese, kann allein
schon die Tatsache herangezogen wer-

den, daß die Bundesrepublik eine extra
Behörde eingerichtet hat, die darüber

wacht, daß die ausländerrechtlichen Son-

derbestimmungen eingehalten werden.
Außerdem gibt es zum Beispielin Berlin
innerhalb der Polizei eine Arbeitsgrup-
pe, die sich nur der „Ausländer-

überwachung“ widmet.'” Nicht von der
Hand zu weisen ist auch die Annahme,

daß genauso wie bei einem Teil der
Bevölkerung auch innerhalb der Polizei
Vorurteile gegenüber Menschen auslän-
discher Herkunft bestehen. Die Anzahl
der Übergriffe der Polizei gegen Men-
schen ausländischer Herkunft scheinen
dies zu untermauern.'®
Im Bereichder Bagatelldelikte kommt

es deshalb immer wieder zu Anzeigen,

die bei deutschen Jugendlichen wohl so
nicht erstattet würden. Sei es daß eine
Fensterscheibe beim Fußballspielen zu
Bruchgeht, sei es, daß ein Jugendlicher
mit türkischem Paß beim Angeln aus
einem Privatweiher erwischt wird'®:
Währendbei Deutschen der/die Geschä-
digte sich eher an die Eltern wendet, um
seinen/ihren Schaden ausgeglichen zu
bekommen, wird bei MigrantInnen so-
fort die Polizei gerufen. Selbst wenn die
Eltern der MigrantInnenbereit sind, den
Schaden zu beheben,ziehen die Geschä-
digten häufig die Anzeige nicht zurück.
Die Staatsanwaltschaftstellt dann in den
meisten Fällen das Verfahrenein.

Dasletzte Beispiel zeigt die wichtige
Filterfunktion der RichterInnen und
StaatsanwältInnen. Ein Vergleich der
Verurteilungsquote von Deutschen und
Menschen ohne deutschen Paß erweckt
den Eindruck, daß RichterInnen und
StaatsanwältInnen ihrer Funktion als
Korrekturinnerhalb derStrafrechtspflege
gerecht werden. Allerdings steht dies im
Widerspruch zur Wahrnehmungder Be-
troffenen. Diese fühlen sich durch die
RichterInnen häufig diskriminiert und
mißverstanden. Ob diese subjektive
Wahrnehmung auch einer härteren Be-
strafung entspricht oder lediglich ein
kommunikatives Problem darstellt,?® ist
bis heute nicht hinreichend erforscht.
Nureine Studie, die an den Jugendstraf-
kammern in zwei Landgerichtsbezirken
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in Nordrhein-Westfalen durchgeführt
wurde und 510 Fälle erfaßt, geht dem
Zusammenhang von Strafmaß und na-
tionaler Herkunft gezielt nach.?' Unter
Ausschluß sämtlichersonst für die Straf-
zumessung relevanten Faktoren stellen

der Autor und die Autorin fest:
„Wir glauben, [...] eine ungleiche

Behandlungtürkischer Jugendlicher und
Heranwachsender im Sinne einer härte-
ren Sanktionierung nicht von der Hand
weisen zu können.‘??

Angesichts dieser Kriminalisierung auf
allen Ebenen erstaunt es nicht, daß

sowohl die Jugendlichen selbst als’auch
ihre Eltern darauf reagieren. Immer
wieder berichten Jugendliche davon, daß
ihre Eltern ein nächtliches Ausgangs-
verbot damit begründen, daß sie be-
fürchten, ihre Kinder könnten mit der
Polizei in Konflikt geraten.” Die Ju-
gendlichen selbst fühlen sich häufig
unterdrückt und ausgegrenzt. Ein Rück-
zug in den eigenen Stadtteil ist die
Folge. Entsprechendihrer Zuschreibung
als „Gäste“, die besonders rechtschaffend
sein sollen, versuchen sie sich in der

Öffentlichkeit als besonders achtsam
darzustellen, indem sie sich ins „Ghetto“
zurückziehen.

Bildungsdefizite und ihre
Ursachen

Der Zusammenhangzwischen Krimina-

lisierung und sozialer Lage wurde be-

reits erwähnt. Um so wichtiger, nicht nur
im Sinne einer generellen Chancen-

Bildungsabschlüssen, doch im Ver-
gleich zu ihren deut-
schen MitschülerInnen
schneiden sie weiter-
hin deutlich schlechter
ab, da auch diese immer

höhere Abschlüsse errei-
chen. So machten 1996
26,6 % der „deutschen“

SchulabgängerlInnenAbitur,
während dies nur 9,6 % der

Jugendlichen ohne deutschen
Paß erreichten. Gleichzeitig gingen
19,7 % der „AusländerInnen“ ohne Ab-
schluß von der Schule ab, während dies
nur 7,7 % ihrer deutschen Mitschüler-

Innentaten.?
Die Ursachen für diese Ungleichheit

sind vielfältig und beginnen bereits im
Kindergarten. Hier werden die pädago-
gischen Weichen hinsichtlich der Spra-
che sowie der Verstehens- und Problem-
lösungskompetenz gestellt. Der Kinder-
gartenbesuchist dabei für die Entwick-
lung von Kindern ausländischer Herkunft
um ein Vielfaches wichtiger als für
„deutsche“ Kinder. Um so gravierender
ist die Unterversorgungmit Kindergarten-
plätze für MigrantInnenenkinder. Die
Gründe dafür liegen zum einen in der
Tatsache begründet, daß MigrantInnen

überwiegend in Städten wohnen, in
denengenerell ein Defizit an Kindergar-
tenplätzen besteht, zum anderen in den
starren Öffnungszeiten, von denen

MigrantInnen schwerer betroffen sind
als Deutsche, weil häufiger beide Eltern-
teile berufstätig sind. Weiterhin kommen

 

 

 

 
 

gleichheit, ist deshalb eine Verbesserung
der Lebensumstände von Kindern und

Jugendlichen ausländischer Herkunft.
Dabei ist Kinder zu haben in Deutsch-
land generell zum Armutsrisiko gewor-
den. MigrantInnen sind wiederum über-
proportional davon betroffen.”* Um der
Armut zu entkommen,spielen die Bil-
dungschanceneine zentrale Rolle. Zwar
besteht seit Jahren eine Tendenz bei
jugendlichen MigrantInnen zu höheren

Menschen ohne deutschen Paß eher in
die Lage, die Kosten für den Kindergar-
tenaufenthalt nicht aufbringen zu kön-
nen. Auf Grund ihres Aufenthaltsstatus
könnensie oftmals dafür keine Beihilfe
beim Sozialamt beantragen, weil ihnen
sonst die Abschiebungdroht.
Wenn die MigrantInnenenkinder dann

doch den Weg in einen Kindergarten
gefunden haben, treffen sie dort häufig
auf ErzieherInnen, die in ihrer Ausbil-

     

   
     

 

dung immer noch nicht auf
die spezifische Si-

tuation der Kin-
der vorbereitet

“ sind. Zweisprachi-
ge Kindergärten sind
immer noch die Sel-
tenheit. Sprachde-
fizite und einseitige
Anpassung der Mi-

grantInnenenkinder
drängen diese häufig in eine

Außenseiterrolle. Sprachlich-kul-
turelle Fähigkeiten werden oft
nicht honoriert.
Diese Defizite setzen sich meist

in der Schule fort. Gerade die
Sprachdefizite stellen eine erhebliche
Barriere für eine erfolgreiche Schullauf-
bahndar. Diese ist gerade auch durchdie
fehlende Möglichkeit der MigrantInnen-
kinder verursacht, Kindergärten zu besu-
chen. Auf die spezifische Situation, daß
Kinder ausländischer Herkunft zuerst
die Sprache des Herkunftslandes lernen
und danach erst die des Aufenthalts-
landes, wird in der Schule nicht ausrei-
chend Rücksicht genommen. Erschwe-
rend kommtdabei noch hinzu, daß die
MigrantInnenenkinder auch die Sprache
ihres Herkunftslandes oft nur reduziert
beherrschen, aber bekanntist, daß eine

Zweitsprache (hier deutsch) besser er-

lernt wird, wenn die Ursprungssprache
einigermaßen entwickelt ist.?° Leider
findet der muttersprachliche Unterricht
meist in den Nachmittagsstundenstatt
und stellt damit eine zusätzliche Bela-
stung für die SchülerInnendar.
DieAusgrenzungdurch Sprachdefizite

wird noch dadurch verstärkt, daß an den
meisten Schulen immer noch das Bild
einer monokulturellen Gesellschaft ver-
mittelt wird. Auf die Herkunftskulturen
der MigrantInnenenkinder wird im Un-
terricht in der Regel nicht eingegangen,
selbst wenn der Anteil der Jugendlichen
über 75 % beträgt. Interkulturelle Erzie-
hung bleibt im Unterrichtsplan etwas
Zusätzliches und hat häufig nur Projekt-
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charakter. Die bereits in der Schule
begonnene Benachteiligung durch feh-
lendes Eingehen auf die spezifische
Lebenssituation der Jugendlichen aus-
ländischer Herkunfttritt beim Eintritt in
das Berufslebenin seiner ganzen Konse-
quenz zutage. Der Anteil dieser Jugend-
lichen beträgt nur 8 % aller Auszubil-
denden, obwohl siein dieser Altersgrup-
pe 15 % der Wohnbevölkerung stellen.?’
40 % der 14-I18jährigen der Jugendli-
chen ohne deutschen Paß bleiben nach
der Schulpflichtzeit ohne jede Ausbil-
dung. MigrantInnen machen überdurch-
schnittlich häufig ihre Ausbildung in
weniger zukunftsträchtigen Branchen
oder in solchen mit geringer Bezahlung.
Dies liegt unter anderem daran, daß die
Ausbildungsberatung der Arbeitsämter
auch nicht auf die besondere Situation
jugendlicher MigrantInneneingeht.

Schließlich führen Vorurteile und
AusländerInnenfeindlichkeit beim Über-
angebot aufdem Ausbildungsmarkttrotz
vorhandener Sprachkenntnisse dazu, daß
deutsche Jugendliche gegenübersolchen
ausländischer Herkunft bevorzugt wer-
den. Die auf Deutsche zugeschnittenen
Einstellungstest tun ihr Übriges, obwohl
diese erwiesenermaßen keine Aussage-
kraft über die Berufseignung Jugendli-
cher ausländischer Herkunft haben.?®
Besonders erschreckendist die Tatsa-

che, daß ausgerechnet im öffentlichen
Dienst MigrantInnenes besonders schwer
haben, eine Lehrstelle zu finden. 1994
waren dort gerade einmal 3,1 % der
Auszubildenden ausländischer Her-
kunft.” Wie zynisch der Umgang mit
jugendlichen MigrantInnen gerade im
öffentlichen Dienst sein kann, zeigt die

Einstellungspraxis bei der Polizei. Dort
werden MigrantInnen besonders drin-
gend zur Verbrechensbekämpfung im
„Ausländermilieu‘“ gesucht. Allerdings
werden von den BewerberInnen ohne

deutschen Paß perfekte Sprachkenntnis-
se in der Sprache des Herkunftsland
verlangt. Die Folge ist, daß eine ver-

mehrte Einstellung von MigrantInnen
bisher nicht zu verzeichnenist, da gera-

de die zweite und dritte Generation diese

guten Sprachkenntnisse häufig nicht vor-
weisen kann.

Doppelte Staatsbürgerschaft langt
nicht

Die Liste der Benachteiligung ist lang.
Die Einführung der doppelten Staatsbür-
gerschaft und die Abkehr vom Abstam-
mungsrecht hin zum Geburtsrecht bei
der Vergabe der Staatsbürgerschaft ist
auf alle Fälle ein richtiger Schritt zur
Verbesserung gerade der Lebenssituation
junger MigrantInnen. Doch gerade die
Beschränkung auf ‘die Änderung des
Staatsbürgerschaftsrechts greift zu kurz.
Gerade Kinder und Jugendliche werden
nicht nur dadurch benachteiligt, daß sie
keinen deutschen Paß besitzen. Auf der
einen Seite werden sie wegen ihrer
Herkunft kriminalisiert, auf der anderen
Seite wird auf ihre spezielle Lage in
Schule und Ausbildung nicht ausrei-
chend eingegangen. Konzepte wie die
interkulturelle Erziehungspielen in Schu-
len und Kindergärten immer noch eine
marginale Rolle, obwohl sie sowohl

den Bedürfnissen der jungen
MigrantInnen entsprechen sowie
helfen würden, zumindest der
jungen Generation der Mehr-
heitsgesellschaft einen vor-
urteilsfreien Umgangmit Mi-
grantInnen zu ermöglichen.

Ob Antidiskriminierungs-
gesetze zum Beispiel im Ar-
beitsrecht Jugendlichen auslän-
discher Herkunft zumindest bei
der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz helfen, sei dahinge-
stellt. Zumindest wäre es ein Zei-
chen, daß Rassismus auch im pri-
vatrechtlichen Bereich nicht weiter
toleriert wird. Im Gebietder öffent-
lichen Verwaltung könnten dage-
gen durch Antidiskriminierungs-
verordnungen relativ effektiv
direkte Verbesserungenfür die
Jugendlichenerreicht werden.
In Frankfurt am Main soll mit
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Hilfe einer solche Verordnung dafür
gesorgt werden, daß vermehrt Menschen
ausländischer Herkunft in den öffentli-
chen Dienst eingestellt werden. Außer-

dem soll eine Beschwerdestelle für Op-
fer von Diskriminierung eingerichtet
werden.

Gerade diese Maßnahme kämen auch
solchen Menschen zugute, die auch nach

dem reformierten Staatsbürgerschafts-
recht keinen deutschen Paß besitzen
werden. Deren Lage bleibt nämlich
unverändert. Weder Visumspflicht für
Minderjährige noch das Asylbewerber-
leistungsgesetz nochdie Verschärfungen

im Ausländergesetz sind damit zurück-
genommen.
Marcus Lippe studiert Jura und Poli-
tik in Göttingen.
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